
8. Änderung 

 

Das Präsidium des Oberverwaltungsgerichts hat am 28. August 2023 folgenden 

Beschluss gefasst: 

 

Mit Wirkung vom 1. September 2023 wird Richter am Oberverwaltungsgericht 

Dr. Weber dem 5. Senat mit der Hälfte seiner Arbeitskraft zugewiesen; 

Stammsenat des Richters bleibt der 20. Senat.  

 

 


